
"ORTSRECHTSAMMLUNG
Stadt Bad Bramstedt 0-09

 

5 1. SATZUNG
zur Anderung der Entschädigungssatzung der Stadt Bad Bramstedt

Aufgrund, des $ 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der

Stadtverordnetenversammlung vom 16.09.2019 folgende 1. Satzung zur Änderung der Ent-

schädigungssatzung der Stadt Bad Bramstedt erlassen:

8 1 Änderung

8 10 Beiräte, Ergänzungenwie folgend:

1) Die*der Vorsitzende des Seniorenbeirates und der Jugendstadtvertretung erhält nach
Maßgabe des 8 9 Abs. 1 Z. 8 EntschVO eine monatliche Aufwandsentschädigung in Hö-
he von 15 % der Aufwandsentschädigung des*der Bürgervorsteher*in nach $ 1 der Ent-

schädigungssatzung der Stadt Bad Bramstedt.
2) Dem*der Stellvertreterin des*der Vorsitzenden des Seniorenbeirates und des Jugend- .

beirates wird nach Maßgabe der EntschVO für die besondere Tätigkeit als Vertretung ei-

ne monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von einem Drittel der Aufwandsentschä-
digung des*der Vorsitzenden des jeweiligen Beirates gewährt.

3) Die Mitglieder des Seniorenbeirates bzw. der Jugendstadtvertretung erhalten nach Maß-

gabe der Entschädigungsverordnungfür die Teilnahme an den Sitzungen des Senioren-
beirates bzw. der Jugendstadtvertretung für max. 8 Sitzungen im Jahr ein Sitzungsgeld in

Höhe von 20 % des Höchstsatzes des Sitzungsgeldes gemäß $ 12 der EntschVO.
4) Die vom Seniorenbeirat und von der Jugendstadtvertretung namentlich beauftragten Mit-

glieder für die Teilnahme an den Sitzungen der Stadtvertretung und der ständigen Aus-
schüsse erhalten für die Teilnahme an denSitzungenein Sitzungsgeld in Höhe von 20 %
des Höchstsatzes des Sitzungsgeldes gemäß 8 12 der EntschVO.

8 2 Inkrafttreten

Diese 1. Satzung zur Änderung der Entschädigungssatzung der Stadt Bad Bramstedt - Kreis

Segeberg - tritt zum 01.01.2020 in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.
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